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B PLANZEICHENERKLÄRUNG 

---- Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des 
'\ Bebauungsplanes 

• • • • • Abgrenzung unterschiedlicher Baufelder 

=�==� Baugrenze 

Baufeld X Nutzungsschablone 

WEmax. Vollgeschosse 

GRmax. WHmax. 

Hausform Dachneigung 

GR Maximal zulässige Grundfläche für Hauptgebäude 

II Maximal zulässige Anzahl derVollgeschosse 

WE Maximal zulässige Anzahl der Wohneinheiten 

WH Maximal zulässige Wandhöhe 
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Bebauungsplan Nr. 17 · 

"Oggenrieder Straße" 

Planteil 

Markt lrsee 

Landkreis Ostallgäu 

C VERFAHRENSVERMERKE 

1. Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes wurde am 04.12.2018 gefasst und am 17.12.2018 ortsüblich 
bekannt gemacht (§2 Abs. 1 BauGB). 

2. Der Vorentwurf des Bebauungsplanes wurde vom 20.09.2019 bis 18.10.2019 gemäß § 3 Abs. 1 BauGB öffenUich 
ausgelegt(§ 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB). 

3. Die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß§ 4 Abs. 1 BauGB hat in der Zeit vom 
23.09.2019 bis 18.10.2019 stattgefunden ( § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BauGB). Dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten wurde auf Anfrage die Verlängerung bis 25.10.2019 bewilligt, die Beteiligung hat fristgerecht stattgefunden 

(§4 Abs. 2 BauGB) 

4. Die öffentliche Auslegung wurde mit Datum vom 23.12.2019 bekannt gemacht. Der Entwurf des Bebauungsplanes mit 
Begründung wurde vom 10.01.2020 bis 10.02.2020 gemäß§ 3 Abs. 2 BauGB öffenUich ausgelegt(§ 13 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 2 BauGB). 

5. Die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß§ 4 Abs. 2 BauGB hat in der Zeit vom 
10.01.2020 bis 10.02.2020 stattgefunden ( § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BauGB). 

6. Der Entwicklungs- und Planungsauschuß hat mit Beschluss vom 09.06.2020 den Bebauungsplan gemäß§ 10 BauGB 
als Satzung beschlossen. 

7. Ausfertigung 

8. 

Markt lrsee, den ...... �?..C!: .. f.�.? .:J 2 . .;(' 
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Andreas Lieb, Erster Bürgermeister 

Vermerk zur Rechtskraft 1 �. Jan. 2021 
Die ortsübliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses zum Bebauungsplan erfolgte am �·�·2020. Dabei wurde 
auf die Rechtsfolgen des § 44 und § 215 BauGB sowie auf die Einsehbarkeit des Bebauungsplanes hingewiesen . 

.................... L ..... 
Andreas Lieb, Erster Bürgermeister 


